
 
 
 
Jahresabschluss 2012 
des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) 
 
Die ortsübliche Bekanntmachung des geprüften und bestätigten Jahresabschlusses 2012 
des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg hat gemäß § 19 (5) EigBG im 
Amtsblatt für die Landeshauptstadt Magdeburg zu erfolgen: 
 
Der Stadtrat beschließt in seiner 66. Sitzung am 05.09.2012, unter Beschluss-Nr. 1903-
66(V)13: 
 
Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg 
(SFM) 
 
Der Jahresabschluss 2012 des Eigenbetriebes Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg (SFM) 
auf den 31.12.2012 wird festgestellt: 
 
1. Feststellung des Jahresabschlusses  
1.1. Bilanzsumme 26.281.835,85 EUR 

1.1.1. davon entfallen auf der Aktivseite auf 
- das Anlagevermögen 15.466.936,50 EUR 
- das Umlaufvermögen 10.799.529,75 EUR 

1.1.2. davon entfallen auf der Passivseite auf 
- das Eigenkapital 8.380.016,82 EUR 
- Sonderposten 29.883,00 EUR 
- Rückstellungen 1.654.479,44 EUR 
- Verbindlichkeiten 4.414.795,12 EUR 

1.2. Jahresgewinn 231.873,05 EUR 
1.2.1. Summe der Erträge 14.640.177,40 EUR 
1.2.2. Summe der Aufwendungen 14.408.304,35 EUR 

2. Verwendung des Jahresgewinns  

2.1. zur Einstellung in Rücklagen 205.537,44 EUR 
2.2. zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers 26.335,61 EUR 
 
3. Der Betriebsleiterin, Frau Simone Andruscheck, wird gemäß § 19 Eigenbetriebsgesetz  

die Entlastung erteilt. 
 
Auslegungszeiten 
 
Die ersatzbekanntgemachten Urkunden liegen in der Zeit vom 21.10.2013 – 01.11.2013 im 
Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg, Große Diesdorfer Straße 160,  
39110 Magdeburg aus und können dort von jeder und jedem Interessierten während der  
Dienststunden eingesehen werden. 
 
Magdeburg, den 07.10.2013 
 
 
 
Dr. Trümper Landeshauptstadt Magdeburg 
Oberbürgermeister Dienstsiegel 
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